
33 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (12 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Personal­

vertretungsgesetz geändert wird 

Der dtID1 V,edi,ass,u!lllg~aIU'Sschuß zur Vorbera-oung 
~Ui~ew'iesen,e' Gesetzen tlwluI1f schlälgt Ändlerunl~en 
des ;St'allDlmgeset~es 'Vor, d~e ~:m HiniMick aillIf dUe 
Bnde NO'VeJrrlberooeses Jahnes sotattfindenden 
P,erro11laJ~ertreoU11\g;'lWlaihLeri . eI1for,der'lich enschei­
,nen. F.enner .soll :durch .di'e Navdlle der R,echts­
eI1!twick'1ungauf ,an,d1eren Geih1eoen sowie Erfah­
rungen., diie hei ,A:n'Wlenldung ,der B,esuiJm:tn'ung,en 
des P,ersona:hrert'retun;g-SigesetlZes glew10nnen wur­
den, iR,echnun:g 'gJetra'geri wenden. Un~er aonderettn 
,ist eine Neufassung der B.estimmung,en des § 9 
A:bs. 3 ürher ,cti,e V,enpflidttU:ng 'Zur M~ttJei;1UJng von 
beahslichtilglten Perroua1maßnaJhimen an den 
Dienststdleuia.usschuß,eine NoveHiJe1"ung dler 
§§U !l\ibs. 1 Ht. d, 13 Albs. 1 llit.d i\1!l1Id 42 lit. b 
mit ltück,sli.cht 'aUlf diie .:dmch ,cI;ie 5. Schulorgani­
S'a:tiol1iS(geSletz-N QIV!e!11e. neugeschaffenlen berufs:päd­
ia/go,gJischen Akademien bz,w. dlen,Wegf.ailil der Un-

DDr. l-Iesele 
Berichterstatter 

-oersche'iid'1l:l1lg a1n geWierihLiche und kllUfmänruische 
Berufs,schu:len S'O'W'ie tdieBinfÜJgruIIiig von Sonder­
be!>timlmUlnlgJen J1ür Univ.eniiltälten u11!d Hochschu­
lien künstiLerisch,er Richoulll~; entsprech,en-d den Be­
.st~mIIl1IUnglen des Univel'Slitä ts~nglarn~a'tionSlgies'et­
zes, BGB1. Nr. 2581'1975, lVIol1geSiffuen: 

Der Vierlfa,ssuilligsaussch'llH hat dlie R.Jeg,ie'l',ungs­
vodalge ,alm 21. JUllIi 1979 in VetihaJl1/dhinig ge­
zogen IUndna'ch Wort/ffileldungen der Ahgoor:dne­
t-en Dr. L'ichal und Dr. Gra,c\!,enegger 
,eimtiJlTIlIIl..ig 'beschlossen,· 'dl'J111 Hohen Haus'e die 
Anl!1larhme .des Gesetzeno,yrrirdies .in . der Fassu'ng 
lein1l,';S iAJbändJerunlglsantr:ages ,des Abgeordneten 
Dr. G r ,a. den e ,g;g e r ;:u, Art. I Z. 12 und 
Art. II zuempfeh!len. 

Der V,errfa.ssung.sausSchuß stleHt ,somit den A n-
t rag, der Nationa!h'at, woUe ··,dettn a on g e-- • / • 
schloss'enen Ges,etf.!>entwu,rf ai·e ver­
f.ass'Un.gsmäß'ig~ Zusrammunlg lel'oeiILen. 

w,i.en, 1979 0621 

Dr. Schranz 
Obmann 

'j. 

, dem 
Bundesgesetz vom XXXXXXXX mit 
das Bundes-Personalvertretungsgesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat 'hat beschlossen: 

desgesetz BGBl. Nr. 363/1975, wird Wle folgt 
geändert:· 

1. Im ,§ 1 Abs. 1 sind die Worte "der land­
und forstwirtschaftlichen Betriebe und der" zu 
streichen. 

Artikel I 2. a) Im ,§ 4 Abs. 1 zweiter Satz erster Halb­
Das Bundes-Personalvertretungsgesetz; BGBl. satz sind die Worte "dienlich ist;" durch die 

Nr. 133/1967, zuletzt geändert durch das Bun- Worte "am besten entspricht;" zu ersetzen. 

33 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



2 33 der Beilagen 

b) Im§ 4 Abs. 1 vorletzter Satz sind die 
Worte "oder Dienstzweige" zu streichen. 

c) Im § 4 Abs. 3 sind nach dem Wort "be­
ziehungsweise" die Worte "jede der" einzu­
fügen. 

3. Im r§ 5 Abs. 2 lit. a und im§ 6 Abs. 7 
ist jeweils das Wort "Entgegennahme" durch 
das Wort "Behandlung" zu ersetzen. 

.4. Im§ 9 Abs. 1 lit. c ist nach dem Wort 
"Dienstbehörde" in Klammer das Wort ,,(Dienst­
geber)" anzufügen. 

5.§ 9 Abs. 1 lit. g hat zu lauten: 
"g) bei der Gewährung von Sonderurlauben 

in der Dauer von mehr als drei Tagen und 
Karenzurlauben ohne gesetzlichen An­
spruch;" 

6. § 9 Abs. 1 lit. j hat 'zu lauten: 
"j) bei der Erstattung von Vorschlägen für 

die Auswahl von Bediensteten, die zu Mit­
gliedern der Dienstprüfungskommissionen 
bestellt werden sollen;" 

7. § 9 Abs. 3 hat zu lauten: 

',,(3) Dem Dienststellenausschuß sind schriftlich 
mitzuteilen: 

a) die Aufnahme, Dienstzuteilung und Ver­
setzungsowie die Abberufung eines Bedien­
steten von seiner bisherigen Verwendung 
(Funktion), und - zwar bevor eine solche 
Verfügung getroffen wird; 

b) die Absicht, .im Sinne des§ 6 Abs. 7 des 
Hochschulassistentengesetzes 1962, BGBl. 
Nr. 216, einem Weiterbestellungsantrag 
eines Universitätsassistenten, Vertrags­
assistenten o~er eines Mitarbeiters im Lehr­
betrieb an einer Universität nicht statt­
zugeben (einen Weiterbestellungsantrag 
eines Hochschulassistenten, Vertragsassisten­
ten oder einer künstlerischen bzw. wissen­
schaftlichen Hilfskraft an einer Hochschule 
künstlerischer Richtung nicht zu befür­
worten) bzw. einen Antrag eines Universi­
täts- bzw. Hochschulassistenten auf über­
leitung in ein dauerndes Dienstverhältnis 
gemäß§ 10 des Hochschulassistentengesetzes 
1962 abzulehnen; 

Die Mitteilung hat in den Fällen der lit. a, 
bund e spätestens zwei Wochen vorher, in 
Dringlichkeitsfällen jedoch spätestens am Tage 
ihres Wirksamkeitsbeginnes zu erfolgen. 

8. ,§ 10 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 

"Kommt eine Verständigung im Sinne des 
§ 9 Abs. 1 oder ein Einvernehmen im Sinne 
des § 9 Abs. 2 nicht zustande oder entspricht 
der Leiter der Dienststelle den schriftlichen Ein­
wendungen des Dienststellenausschusses binnen 
zwei Wochen nicht im vollen Umfang, so hat 
er dies dem Dienststellenausschuß unter Angabe 
der Gründe ohne unnötigen Aufschub schriftlich 
bekanntzugeben. " 

9. § 11 Abs. 1 lit. d hat zu lauten: 

"d) bei den Landesschulräten je drei, und zwar 
je einer für 
aa) die beim Landesschulrat und den nach­

geordneten Dienststellen verwendeten 
Bundesbediensteten, ausgenommen die 
an Schulen und Schülerheimen verwen­
deten Bundeslehrer und Bundeserzie­
her, 

bb) die Bundeslehrer an den dem Landes­
schulrat unterstehenden allgemeinbil­
denden Schulen. und Pädagogischen 
Instituten sowie die Bundeserzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind, 

cc) die Bundeslehrer an den dem Landes­
schulrat unterstehenden berufsbilden­
den Schulen und .Anstalten der Lehrer­
bildung und der Erzieherbildung (mit 

. Ausnahme der Pädagogischen Institute) 
sowie die Bundeserzieher an Schüler­
heimen:, die ausschließlich oder vor­
wiegend für Schüler dieser Schulen be­
stimmt sind;" 

10. Im § 12 Abs. 1 lit .. a ist das Wort "Per­
sonalangelegenheiten" durch das Wort "Ange­
legenheiten" zu ersetzen. 

11. ,§ 13 Abs. 1 lit. d hat zu lauten: 

c) die beabsichtigte Erstattung einer Diszi­
plinaranzeige oder die beabsichtigte Erlas- . 
sung einer Disziplinarverfügung und die 
Art der Beendigung des Disziplinarver­
fahrens; 

"d) beim Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst drei, und zwar je einer für 
aa) die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 

Schulen, Pädagogischen Akademien und 
Pädagogischen Instituten sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler dieser Schulen bestimmt sind; 

d) eine Unfallsanzeige; 
e) die Versetzung eines Bediensteten m den 

Ruhestand, sofern sie gesetzlich vorge­
schrieben ist; 

f) die gewährten Belohnungen, Vorschüsse 
und Aushilfen. 

bb) die Bundeslehrer an berufsbildenden 
Schulen und Anstalten der Lehrerbil­
dung und der Erzieherbildung (mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akade-
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mien 'und Pädagogischen Institute) so­
wie die Bundeserzieher an Schülerhei­
men, die ausschließlich oder vorwie­
gend für. Schüler dieser Schulen be­
stimmt sind; 

cc) die beim Bundesministerium für Unter­
richt und Kunst und den nachgeord­
neten Dienststellen verwendeten Bun­
desbediensteten, ausgenommen die an 
Schulen und Schülerheimen verwende­
ten Bundeslehrer und Bundeserzieher;" 

12. § 13 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei der Prä!lLdentschaftskanzlei, bei der Par­
lamentsdirektion, bei der Volksanwaltschaft, beim 
RecnThU'nJg;sfhof, beim Vrertiassurugsrgenichtshof, beim 
V.enwah1U:ngsglericht~hof und ihe~m Ohers1ben Ge­
'l'iichMhof s~nrd r},eldigl1ich Di,enststre1Iernvertneturng.en 
mit der Maß@albe zu b~lden, dlaß dem Dienststd­
II.ena'U!Sischuß ,;!'um Ic1ie Aulfgaben :des Zerntrahus­
schussles und dem D~eThs'tstel1eIlJwahlaruss,chruß auch 
we Auflgarben des ZefiltJra!lw<lJhlacui~s'chuss,es zrukom­
rmen." 

13. Im § 14 Abs. 1 lit. a ist das Wort "Per­
sonalangelegenhei ten" durch das Wort "Ange­
'legenheiten" zu ersetzen. 

14. § 16 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Jede für' die Wahl des Dienststellen(Fach-, 
Zentral)ausschusses kandidierende Wähler­
gruppe hat das Recht ·auf Entsendung einer Ver­
trauensperson (Wahlzeuge) in den Dienststellen: 
wahlausschuß. Die Wahlzeugen müssen zum 
Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschuß wählbar 
sein. Sie sind berechtigt, an den Sitzungen des 
Dienststellenwahlausschusses ohne Stimmrecht 
teilzunehmen. 

15. §16 Abs. 6 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Namen der Mitglieder der Wahlaus­
schüsse sind öffentlich, jedenfalls aber durch An­
schlag an der Amtstafel jener Dienststelle, bei 
der die Wahl stattfindet, von dem Ausschuß 
kundzumachen, dem die Bestellung des Wahlaus­
schusses obliegt." 

sechs Wochen einen DienststellenwahlaussdlUß 
für diese Dienststelle zu bestellen. Dieser Dienst­
stellenwahlausschuß hat innerhalb von, sechs 
Wochen nach seiner Bestellung die Wahl des 
Dienst~tellenausschusses (Vertrauenspersonen) für 
den- Rest der gesetzlichen Tätigkeitsdauer des 
zuständigen· Fach(Zentral)ausschusses auszuschrei­
ben. 

(2) Abs. 1 findet sinngemäß auch in den Fällen 
Anwendung, in denen kein Wahl ausschuß bestellt 
werden kann, weil die seinerzeitige(n) Wähler­
gruppe(n) nicht mehr besteht (bestehen). 

18. Nach§ 24 a wird folgender § 24 b emge­
fügt: 

,,§ 24 "b. Ist in einer Dienststelle, bei der bisher 
Vertrauenspersonen gewählt wurden, nunmehr 
gemäß § 8 Abs. 1 ein Dienststellenausschuß zu 
wählen, so sind die Aufgaben des Dienststellen­
wahlausschusses vom Dienststellenwahlausschuß 
bei der übergeordneten Dienststelle wahrzuneh­
men." 

19.§ 27 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Wird ein Universitäts- bzw. Hochschul­
assistent zum Personalvertreter gewählt und 
würde seine Bestellungsdauer während der 
Funktionsdauer enden, so verlängert sich das 
Dienstverhältnis unter der Voraussetzung einer 
entsprechenden einem Weiterbestellungsantrag 
gleichzuhaltenden Erklärung des Universitäts­
bzw. Hochschulassistenten jeweils um einen neu­
erlichen We.iterbestellungszeitraum im Sinne des 
§ 6 Abs. 3 bzw. 4 des Hochschulassistenten~ 
gesetzes 1962, jedenfalls aber nicht länger als 
bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Ende der 
Funktion als Personalvertreter . Eine Verlänge­
rung über die im § 6 Abs. 6 des Hochschul­
assistentengesetzes -1962 festgesetzten Fristen tritt 
nur ein, wenn der betreffende Universitäts- bzw. 
Hochschulassistent die im § 6 Abs. 6 lit. a bzw. 
lit. b des Hochschulassistentengesetzes 1962 ge­
nannten Bedingungen erfüllt. Im Falle des § 6 
Abs. 5 des Hochschulassistentengesetzes 1962 wird 
das Dienstverhältnis' nicht verlängert." 

20. Im§ 31 Abs. 3 ist die Zitierung ,,§ 25 
16. Im r§ 23 Abs. 2 lit. e ist die Zitierung Abs. 1 bis 3" durch die Zitierung ,,§ 25 Abs. 1, 

,,§ 41 Abs. 3" durch die Zitierung ,,§ 41 Abs. 4" 2 und 4" zu ersetzen. 
zu ersetzen. 

21. Der bisherige§ 35 erhält die Absatzbe~ 
17.a) Die überschrift vor § 24a hat zu ent- zeichnung,,1 ce. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

fallen. 
,,(2) Bundeslehrer, die am Tage der Ausschrei­

b) § 24 a hat zu lauten: bung der Wahl nicht an einer Dienststelle .des 
,,§ 24 a. (1) Wird eine Dienststelle neu ge- Bundes verwendet werden, sind nur für die 

schaffen oder bestellt der Dienststellenausschuß Wahl der nach ihrem Dienstorte zuständigen 
nicht innerhalb vo~ zwei Wochen nach Beendi- Fachausschüsse - soweit solche für Bundes­
gung seiner Tätigkeit gemäß § 23 Abs. 1 oder 2 lehrer an vergleichbaren Bundesschulen beste­
den Dienststellenwahlausschuß, so hat der zu- hen - und der Zentralausschüsse wahlberechtigt .. 
stäEdige Fachausschuft wenn ein solcher nicht Hinsichtlich der, Bundeslehrer an privaten Päd­
besteht, der zuständige Zentralausschuß, binnen . agogischen und Berufspädagogischen Akademien 
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obliegen die Aufgaben des Dienststellenwahl­
ausschusses dem entsprechenden Zentralwahl­
ausschuß beim Bundesministerium für Unter­
richtund Kunst. Hinsichtlich· der· Bundeslehrer 
an sonstigen Privatschulen obliegen die Auf­
gaben des Dienststellenwahlausschussesden zu­
ständigen Fachwahlausschüssen bei· den Landes-
schulräten." ' 

22. Nach § 36 wird· folgender Abschnitt II a 
eingefügt: 

"A b s c h n i t t IJ. a 
Sonderbestimmungen für Universitäten und 

Hochschulen künstlerischer Richtung 
§ 36 a. An Universitäten, Kunsthochschulen 

und der Akademie der· bildenden Künste in 
Wien sind Anträge bzw. Maßnahmen des zu­
ständigen Kollegialorganes (der zuständigen aka­
demischen Behörde) den Anträgen bzw. Maß­
nahmen des Dienststellenleiters gleichzuhalten. " 

23.§ 42 lit. b hat zu lauten: 

"b) für die Landeslehrer für allgemeinbildende 
Pflichtschulen, für die . Landeslehrer für 

Berufsschulen und für di~ Landeslehrer für 
land- und forstwirtschaftlicheBerufs- und 
Fachschulen j~ein Zentralausschuß bei der 
Landesregierung zu errichten ist;" 

ArtikelIl 

« 1) D~e FluIlJk tionsidaUier der derzeit bestelilten 
Mitglieder der P~rsQnalvertretungs-Aufsichts­
kommission, ausgenommen. die gemäß § 39 
Abs. 3 rbesteHten, eIl'det mit hMauf des 31. August 
1979. Die neuen Mitglieder der Personalvertre­
tungs-Aufsichtskommission sind abweichend vom 
§ 39 Ahs. 2 .ffiLt Wirkung vom 1. SeptemJher 1979 
zu lbelsteHen. Di,e Fun!kt:ioIl'sdaUier d~eser Mitglieder 
endet mit Ablauf des 31. Dezember 1983. 

(2) D~e hei Inlknalfttneten d!ieses 'ßund,eSi&eSlet;zes 
bestehenden K1!Jn:dlmachl~rug.en l1;1emäß § 4 AJbs. 2 
'tret:en laim 16. Oktoher 1979 ,außer l(;raft. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung betraut. 
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